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Gartenwasserzählerwechsel 
 
Eigentümer 
 
Name, Vorname       

Straße und Hausnr.       

PLZ und Ort       

Kassenzeichen       

 
Gartenwasserzähler 
 
Zählerdaten des alten Gartenwasserzählers 
 
Zählernummer       

Zählerstand       

 
Zählerdaten des neuen Gartenwasserzählers 
 
Zählernummer       

Zählerstand       

 
 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
Eichzeit und Austausch von Gartenwasserzählern 

Wasserzähler sind gem. dem geltenden Recht nach Ablauf einer Frist von 6 Jahren zur Eichung fällig. Gartenwas-
serzähler deren Eichfrist abgelaufen ist, dürfen demnach nicht mehr verwendet werden. Gartenwasserzähler sind 
eigenständig von den Eigentümern zu überprüfen und nach Ablauf der sechsjährigen Frist auf eigene Kosten aus-
zuwechseln. 
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